
Tabelle 1:

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
und der Vierzehnten Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (14. BayIfSMV)
Alkoholkonsumverbot

Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 15 Abs. 2
Satz 2 der 14. BayIfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1, § 28a Abs. 1 Nr. 9 sowie
§ 30 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit
§ 65 der Zuständigkeitsverordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Nach § 15 der 14. BayIfSMV ist der Konsum von Alkohol auf

den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an
sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen
sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur
vorübergehend aufhalten, untersagt.

2. Das Alkoholkonsumverbot in den nach Ziffer 3 näher be-
nannten Gebieten sowie Bereichen wird auf den Zeitraum
von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr festgelegt.

3. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten werden von der Stadt
Ingolstadt entsprechend der Vorgaben des § 15 der 14. Bay-
IfSMV festgelegt. Erfasst sind hiervon alle öffentlichen, recht-
lich-öffentlichen sowie tatsächlich-öffentlichen Flächen.
• Gebiet der Altstadt (vgl. insoweit die beigefügte Anlage

mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße
· begrenzt durch die Lokalbahnlokomotive („Dampflok“),

den Bereich gegenüber den Fahrradständern und der
Fassade des IntercityHotel Ingolstadt, die Bushaltestelle
„Am Hauptbahnhof“ sowie frontal zum Hauptbahnhof-
gebäude)

• Nordbahnhof im Bereich „Am Nordbahnhof“ sowie
„Hindenburgstraße“
· begrenzt durch den Kiesparkplatz nördlich der Fahrrad-

ständer sowie die Straße „Am Nordbahnhof“ im Bereich
der Bushaltestellen.
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• Volksfestplatz
• Hallenbad Parkplatz
• Hindenburgpark
• Luitpoldpark
• Glacis
• Baggersee Gelände; dieses umfasst den Bereich rund um

den Baggersee, einschließlich der beiden Donauufer und
des Umfelds der Staustufe. (vgl. insoweit die beigefügte
Anlage mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Auwaldsee Gelände; dieses ist im Norden begrenzt durch
die Straße Am Auwaldsee, im Osten und Süden begrenzt
durch das Gewässer Franziskanerwasser, im Westen durch
die Straße Am Auwaldsee (Fortführung der Mailinger
Spitz) und schließt damit auch den Rundweg um den Au-
waldsee vollumfänglich mit ein; ausgenommen ist das Ge-
lände des dort befindlichen Campingplatzes (Beachte: Dort
gelten unverändert die Regelungen der 14. BayIfSMV)

• Spielpark Fort Peyerl
4. Das Alkoholkonsumverbot in dem im Folgenden näher be-

nannten Gebieten sowie Bereichen wird auf den Zeitraum
von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr festgelegt.
• Klenzepark inklusive Fußgängerbrücke zur Schloßlände
• Donaustrand/Donaubühne
• Schloßlände/Roßmühlstraße inklusive Uferpromenade von

der Glacisbrücke bis zur Kreuzung Schloßlände/Roßmühl-
straße

• Uferbereich an der südlichen Donauseite von der Kreu-
zung Baggerweg/Luitpoldstraße zur Glacisbrücke, von der
Glacisbrücke bis zur Eisenbahnbrücke; hiervon umfasst ist
insbesondere auch der Donaustrand/die Donaubühne so-
wie die Brücken selbst

Soweit es sich hierbei um Straßen handelt, gilt das Alkohol-
verbot im gesamten Straßenraum einschließlich insbesonde-
re Seitenstreifen, Geh- und Radwege, Grünflächen, etc.

5. Ausgenommen von dem in Ziffer 1, 2 und 4 festgelegten Al-
koholkonsumverbot ist der Konsum von alkoholischen Ge-
tränken im konzessionierten Außenbereich von Gaststätten,
die entsprechend der 14. BayIfSMV betrieben werden dür-
fen. Ist nach den Vorschriften der BayIfSMV eine Vorabreser-
vierung erforderlich, sind von dieser Ausnahme lediglich die
vorab fest gebuchten Plätze der Außengastronomie umfasst.

6. Die Allgemeinverfügung tritt am 02. September 2021, 12.00
Uhr in Kraft und mit Ablauf des 01. Oktober 2021, 24.00 Uhr
außer Kraft.

7. Die Allgemeinverfügung vom 24. August 2021 („Vollzug des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Dreizehnten Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. Bay-
IfSMV) – Alkoholkonsumverbot„) tritt mit Wirkung zum 02.
September, 12.00 Uhr außer Kraft.

Begründung:
Um die Infektionslage weiter stabil und sicher zu gestalten, hält
der Freistaat Bayern an einem Alkoholkonsumverbot in der Öf-
fentlichkeit fest. Es gilt auf möglichst allen öffentlichen Plätzen,
insbesondere den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte
und an allen sonstigen öffentlichen Plätzen, an denen sich Men-
schen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorüberge-
hend aufhalten. Die konkreten Örtlichkeiten werden von den
Kommunen festgelegt.
Die in Ziffer 3 benannten Örtlichkeiten sind nach Erfahrung der
Stadt Ingolstadt und aufgrund der Erkenntnisse der Ingolstäd-
ter Sicherheitsbehörden als sonstige öffentliche Orte unter frei-
em Himmel zu definieren, an denen sich insbesondere im Zeit-
raum der Corona-Pandemie immer wieder Menschenansamm-
lungen außerhalb der infektionsschutzrechtlichen Zulässigkeit

zum gemeinsamen Alkoholkonsum gebildet haben. Sobald die
Witterungsverhältnisse erlauben halten sich in den benannten
Gebieten immer wieder alkoholisierte bzw. Alkohol konsumie-
rende Gruppen auf. Die Sicherheitskräfte machten überwie-
gend die Erfahrung, dass die Personen innerhalb der Gruppen
bzw. die Gruppen zueinander die Mindestabstände nicht ein-
hielten. Mund- und-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getra-
gen. Die benannten Bereiche sind bekannte und beliebte Treff-
punkte für Ansammlungen zum gemeinsamen Alkoholkonsum
und zum Feiern. Das Alkoholkonsumverbot ist gerade auch im
Hinblick auf etwaiges Ausweichverhalten derart umfassend
festzusetzen.

In Anbetracht der Infektionszahlen und infolge der Lockerun-
gen im Rahmen der Kontaktbeschränkungen verbleibt es bei ei-
ner zeitlichen Beschränkung (vgl. insofern Ziffer 2 der Allge-
meinverfügung) auf den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und
06.00 Uhr ausreichend, um die infolge des Alkoholkonsums her-
absinkende Hemmschwelle angemessen zu berücksichtigen. Da-
bei wird auch dem Interesse der Ingolstädter Bevölkerung ohne
Garten oder hinreichend ausreichende Räumlichkeiten Rech-
nung getragen. Aufgrund eines in Ingolstadt nach wie vor be-
stehenden diffusen Infektionsgeschehen, ist die Allgemeinver-
fügung für diesen Zeitraum auch infektiologisch unverändert
begründet. Auch die hohe Impfquote kann dem aufgrund der
Deltavariante noch nicht ausreichend entgegenwirken (Aktuel-
le Daten und Informationen jeweils einsehbar unter
www.ingolstadt.de/impfen).

Hinsichtlich der in Ziffer 4 aufgeführten Bereiche haben die Er-
fahrungen der vergangenen Wochen und Monate seit dem 15.
Juni 2021 gezeigt, dass insbesondere gemeinsamer Alkohol-
konsum innerhalb größerer Menschenansammlungen zu einer
verstärkten Missachtung der zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie erlassenen Infektionsschutzregeln und damit zu einem
erheblichen Ansteckungsrisiko geführt hat. Das Vorziehen des
Beginns soll den sog. „Apéritif-Effekt“ bekämpfen, wonach sich
insbesondere im Klenzepark nach Beobachtungen der Gesund-
heits- und Sicherheitsbehörden statt zum bzw. nach dem
Abendessen die Personen mehrheitlich bereits zwischen 18.00
und 20.00 Uhr treffen. Der Geltungsbereich trägt auch entspre-
chendem Ausweichverhalten Rechnung und trägt zu einer ef-
fektiven Eindämmung des Infektionsrisikos bei.

Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. §
16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG
gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Ver-
waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt wer-
den. Um eine mögliche Verbreitung einer Infektion zeitnah zu
verhindern, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekannt-
gegeben werden, wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten un-
tunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die
Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich, weil auf Grund der
großen Vielzahl der betroffenen Adressaten eine zeitnahe indi-
viduelle Bekanntgabe nicht möglich ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3
Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1
des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)
analog in Verbindung mit § 67 Abs. 2 der Geschäftsordnung der
Stadt Ingolstadt wird diese Allgemeinverfügung aufgrund der
besonderen Eilbedürftigkeit (Erfordernis zur Verhütung erheb-
licher Gefahren für Leben und Gesundheit) durch Veröffentli-
chung im Internet (www.ingolstadt.de/corona sowie www.in-
golstadt.de/amtliche) bekannt gegeben. Die Geltungsdauer
wurde im Interesse der Klarheit und Bestimmtheit an der Gel-
tungsdauer der 13. BayIfSMV bemessen. Im Falle des Eintretens
niedriger Infektionszahlen und einer Verfestigung dieser Zah-
len besteht seitens der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
stets die Möglichkeit der Anpassung von Umfang oder Gel-
tungsdauer der Allgemeinverfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,
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b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beach-
ten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/
rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 02.09.2021
Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Sitzung
des Bezirksausschusses VI – West

Am Dienstag, 14.09.2021 findet um 19.00 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses VI - West statt. Veranstaltungs-
ort: Sportheim Gerolfing, Wolfsgartenstraße 6, 85049 Ingol-
stadt

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Bürgerhaushalt
2. Offene Punkte – Stellungnahmen der Verwaltung
3. Verschiedenes
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Hans-Jürgen Binner, Langgässerstr. 23, 85049 Ingolstadt
Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl sehr be-
grenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Besuche-
rinnen und Besucher, die an der Bezirksausschusssitzung teil-
nehmen möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschussvor-
sitzenden mit der entsprechenden Personenzahl und Kontakt-
daten anmelden: E-Mail: BZA-Ingolstadt-West@gmx.de
Bitte tragen Sie eine zugelassene Maske, medizinische Maske
oder FFP 2 Maske.
Bezirksausschussmitglieder sind automatisch angemeldet. Bei
Verhinderung bitten wir um Abmeldung beim Bezirksausschuss-
vorsitzenden.
Hinweise zum Datenschutz:
1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung einer
Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang mit CO-
VID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art.
6 Abs.1c DSGVO i.V. m § 5 14. BayIfSMV.
2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das je-
weils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zuständige
öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Daten werden aus-
schließlich auf Grundlage der oben genannten Rechtsgrundla-
gen an Dritte weitergegeben.
Sie werden ausdrücklich nicht zu Werbezwecken verwendet.
3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespeichert. Da-
nach werden die Daten vernichtet.

Öffentliche Sitzung
des Bezirksausschusses XlI - Münchener Straße

Am Dienstag, 14.09.2021 findet um 19:30 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses XII - Münchener Straße statt.
Veranstaltungsort: Kulturzentrum Halle Neun, Elisabethstraße,
85051
Ingolstadt

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung sowie der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am

13.07.2021
3. Antwortschreiben der Stadtverwaltung
3.1. Antrag des TSV Unsernherrn (Zaunbau), Schr. v.28.06.2021,

Bgm2
3.2. Belieferung Bonschab, Schr. v. 16.08.2021, Ref. Ill
3.3. Verkehrsbelastung in der Fauststraße, Schr. v. 15.07.2021,

Ref. VII
4. Gestaltung der Außenanlage der Halle Neun (Trendsport-

anlage)
5. Fahrgeschwindigkeit auf der Münchener Straße zw. St. An-

ton- und St. Markus-Kirche
6. Verkehrswidriges Befahren der Aubürgerstraße
7. Bürgerhaushalt: Antrag auf Sitzgelegenheit an der Dorf-

straße in Unsernherrn
8. Antrag: Darstellung des Lohenprogramms
9. Bürgeranfragen und Verschiedenes
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Martin Dick, Gruberweg 9, 85051 Ingolstadt.
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Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl sehr be-
grenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Besuche-
rinnen und Besucher, die an der Bezirksausschusssitzung teil-
nehmen möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschussvor-
sitzenden mit der entsprechenden Personenzahl und Kontakt-
daten anmelden (Mail: dick.martingmx.de). Bitte tragen Sie
eine FFP2-Maske.
Die Teilnahme ist auch online möglich. Auch hier wird um vor-
herige Anmeldung bei dem Vorsitzenden Martin Dick (Mail:
dick.martin(âqmx.de) gebeten.
Bezirksausschussmitglieder sind automatisch angemeldet. Bei
Verhinderung bitten wir um Abmeldung beim Bezirksaus-
schussvorsitzenden.
Hinweise zum Datenschutz:
1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung ei-
ner Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang mit
COVID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbeitung
ist Art. 6 Abs.lc DSGVO i.V. m § 5 14.BaylfSMV

2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das je-
weils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zuständi-
ge öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Daten werden
ausschließlich auf Grundlage der oben genannten Rechts-
grundlagen an Dritte weitergegeben. Sie werden ausdrück-
lich nicht zu Werbezwecken verwendet.

3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespeichert.
Danach werden die Daten vernichtet.

Umlegungsverfahren
„Ringsee – Südlich Grünewaldstraße“,

Bebauungsplan Nr. 112 R, Gemarkung Unsernherrn,
BEKANNTMACHUNG

über den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes
nach § 71 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl.
I S. 2939) geändert worden ist.
1. Der Umlegungsplan „Ringsee – Südlich Grünewaldstraße“,

Gemarkung Unsernherrn
(Bebauungsplan Nr. 112 R „Ringsee – Südlich Grünewaldstra-
ße“) ist am 17.08.2021 für alle Besitzstände unanfechtbar ge-
worden. Der Umlegungsplan tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.

2. Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB
der bisherige Rechtszustand durch den im Umlegungsplan
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt.
Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Ei-
gentümer in den Besitz der zugeteilten Flurstücke ein.

3. Bis zur Berichtigung des Grundbuches kann jeder, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegt, den Umlegungsplan während
der Dienststunden in der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses der Stadt Ingolstadt (Technisches Rathaus, Zimmer
111a, Spitalstraße 3, 85049 Ingolstadt) einsehen.
(Bitte beachten Sie bezüglich des Zutrittes in das Gebäude
die coronabedingten Hinweise an den Eingangstüren des
Technischen Rathauses und auf der Internetseite der Stadt In-
golstadt. Gerne können Sie zur Einsichtnahme vorab unter
der Telefonnummer 0841/305-2137 einen Termin vereinba-
ren.)

4. Die im Umlegungsplan festgesetzte Geldleistung ist nun-
mehr zur Zahlung fällig; die Stadt Ingolstadt ist Gläubigerin
und Schuldnerin dieser Geldleistung.

5. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung des Zeitpunktes der Unanfechtbarkeit
des Umlegungsplanes kann innerhalb eines Monats nach
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung Widerspruch eingelegt
werden.
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Stadt Ingolstadt, 85047
Ingolstadt oder zur Niederschrift bei der Umlegungsstelle der
Stadt Ingolstadt, Technisches Rathaus, Spitalstraße 3, 85049
Ingolstadt, 1. Stock, Zimmer 111a, einzulegen. Er kann auch
elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse:
QES@Ingolstadt.de eingelegt werden.
Sollte über den Widerspruch ohne sachlichen Grund nicht in
angemessener Frist entschieden werden, kann ein Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt werden. Dieser ist schrift-
lich bei der Stadt Ingolstadt, 85047 Ingolstadt oder zur Nie-
derschrift bei der Umlegungsstelle der Stadt Ingolstadt, Spi-
talstr. 3, 85049 Ingolstadt, einzureichen. Über den Antrag
entscheidet das Landgericht München I, Kammer für Bau-
landsachen, Lenbachplatz 7, 80333 München. Der Antrag auf
gerichtliche Entscheidung kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs gestellt wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles
eine kürzere Frist geboten ist.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt (Festsetzung der Unan-
fechtbarkeit) bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll
die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten
wird und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die
Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die
zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qua-

lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz
versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung
ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

- Das Widerspruchsverfahren ist für Bescheide in dieser Rechts-
angelegenheit gesetzlich vorgeschrieben. Eine unmittelbare
Klage ist nur bei Untätigkeit (siehe oben) zulässig.

- Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann auch ohne Be-
auftragung eines Rechtsanwalts gestellt werden. Sofern An-
träge in der Hauptsache gestellt werden sollen, muss sich ein
Antragsteller durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen (§ 222
Abs. 3 BauGB).

- Gemäß § 212 Abs. 2 Nr. 2 BauGB kommt dem Wiederspruch
keine aufschiebende Wirkung zu.

Baugenehmigung
der Stadt Ingolstadt vom 31.08.2021

(Az.:00636-21-120)
Vorhaben/Betreff: Neubau eines 5-Fam.-Wohnhauses mit 14

Stellplätzen

Grundstück: Ingolstadt, Am Sunder 4a

Gemarkung: Zuchering

Flur-Nr.: 2147/61

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 31.08.2021). Geplant ist der Neubau eines
5-Fam.-Wohnhauses mit 14 Stellplätzen.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).

Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbar-
keit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Allgemeinverfügung
nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung

Vollzug der Verordnung über die Anwendung von
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten
und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der

guten fachlichen Praxis beim Düngen
vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist

Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg,
Sachgebiet L2.3P (Landnutzung), gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 Dün-
geverordnung folgende Allgemeinverfügung:

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit we-
sentlichen Gehalten an Stickstoff, ausgenommen Festmist von
Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend
von § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Düngeverordnung

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai
2021

wie folgt verschoben:

für die Stadt Ingolstadt

auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverord-
nung zur Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Ni-
trat belastetet ausgewiesen wurden:

vom 29. November 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022

auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung
zur Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat
belastetet ausgewiesen wurden (auf sog. „roten Flächen“):

vom 29. Oktober 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung
unberührt. Dies gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel
auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit
Schnee bedeckten Boden auszubringen; sowie für die Einhal-
tung der N-Obergrenzen.

Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in
der jeweils gültigen Fassung der Wasserschutzgebietsverord-
nung vorgegeben sind, sind weiter zu beachten.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg

– Sachgebiet L2.3P –

Stadtbergen, den 31.08.2021

Franz Högg, Landwirtschaftsoberrat



Tabelle 1:

Bekanntmachungsvermerk.

ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND
GROSSRAUM INGOLSTADT

2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrs-
verbund Großraum Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Kommunale Zusammen-
arbeit-Gesetzes und Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 if. der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt
der Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt fol-
gende Nachtragshaushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit
festgesetzt; dadurch werden

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT

§2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 Euro
festgesetzt.

§3
Die Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Ingolstadt, den 23. Juli 2021
Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI
gez.
Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister und
Verbandsvorsitzender
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen
ab dem Tag der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt
VGI, Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt, 2. OG, Zimmer 2.07,
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme
auf.

und damit der
Gesamtbetrag des

Haushaltsplans
einschl. der
Nachträge

erhöht
um
€

vermindert
um
€

gegenüber
bisher

€

auf
nunmehr

€
verändert

a) im Verwaltungs-
haushalt
die Einnahmen
die Ausgaben

b) im Vermögens-
haushalt
die Einnahmen
die Ausgaben

2.843.400
2.843.400

1.731.900
1.732.900

4.575.300
4.575.300
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